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Allgemeine Geschäftsbedingungen der Fa. Neumaier Pulverbeschichtung GmbH 
 
1. Allgemeines 
Für unsere Angebote, Verkäufe und Liefe-
rungen gelten die nachstehenden Bedin-
gungen, und zwar auch dann, wenn der Be-
steller in seinem Bestellschreiben andere 
Bedingungen vorschreibt. Allen Angeboten 
und Vereinbarungen liegen die nachste-
henden Bedingungen zugrunde. Diese gel-
ten auch für alle künftigen Geschäftsbezie-
hungen, auch wenn sie nicht nochmals aus-
drücklich vereinbart werden. 
Durch Erteilung des Auftrags werden sie 
anerkannt. Abweichungen von diesen Ge-
schäftsbedingungen sind nur wirksam, 
wenn wir sie ausdrücklich schriftlich bestä-
tigen. 
 
2. Unterlagen 
An allen mit den Angeboten versandten 
Zeichnungen und sonstigen Unterlagen be-
halten wir uns sämtliche Eigentums- und 
Urheberrechte vor. Sie dürfen ohne unsere 
Zustimmung weder vervielfältigt noch Drit-
ten zugänglich gemacht werden. 
 
3. Angebot und Vertragsschluss 
Unsere Angebote sind freibleibend und un-
verbindlich. 
 
Annahmeerklärungen und sämtliche Be-
stellungen bedürfen zur Rechtswirksamkeit 
unserer schriftlichen oder fernschriftlichen 
Bestätigung. 
Das gleiche gilt für Ergänzungen, 
Abänderungen oder Nebenabreden. 
 
Der vereinbarte Werklohn versteht sich – 
sofern nichts anderes vereinbart ist – stets 
ab Werk Willstätt unter der Voraussetzung 
der fracht- und spesenfreien Anlieferung 
der zu bearbeitenden Ware durch den Be-
steller. An und Abtransport der zu bearbei-
tenden Ware geschieht durch Sie für uns 
kostenlos. 
 

Der vereinbarte Werklohn ist ein Netto-
preis 
und versteht sich – sofern nichts anderes 
vereinbart ist – zuzüglich Umsatzsteuer in 
der zum Lieferzeitpunkt geltenden Höhe. 
 
Der vereinbarte Werklohn beruht auf den 
am jeweiligen Tag der verbindlichen An-
nahmeerklärung vorhandenen Kostenele-
menten, wie Material, Energie, Löhne, 
Frachtsätze, Steuern usw. Erhöhen sich die 
Kostenelemente um insgesamt mehr als  
10 %, sind wir zur entsprechenden Anpas-
sung des vereinbarten Werklohns berech-
tigt. Der Besteller ist in diesen Fällen zum 
Rücktritt vom Vertrag berechtigt. 
 
Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Ge-
wichte oder sonstige Leistungsdaten sind 
nur verbindlich, wenn dies ausdrücklich 
schriftlich vereinbart wird. 
 
Unsere Verkaufsangestellten sind nicht be-
fugt, mündliche Nebenabreden zu treffen 
oder mündliche Zusicherungen zu geben, 
die über den Inhalt des schriftlichen Vertra-
ges hinausgehen. 
 
Die Bewilligung eines Rabatts erfolgt stets 
unter der Bedingung, dass der Kaufpreis 
fristgemäß in voller Höhe eingeht. 
 
Irrtümer in Angeboten, Kalkulationen, Auf-
tragsbestätigungen, Rechnungen usw. und 
Schreibfehler binden uns nicht. 
 
4. Zahlungsbedingungen 
Soweit nicht anders vereinbart, sind unsere 
Rechnungsbeträge innerhalb von 8 Tagen 
nach Rechnungsstellung ohne jeglichen Ab-
zug zahlbar. 
 
Bei Bereitstellung größerer Materialmen-
gen oder Sondermaterialien sind wir be-
rechtigt, Vorauszahlungen zu verlangen. 
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Wir sind berechtigt, Zahlungen zunächst 
auf 

ältere Schulden anzurechnen. Sind bereits 

Kosten und Zinsen entstanden, so sind wir 

berechtigt, die Zahlung zunächst auf die 
Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf 
die Hauptleistung anzurechnen. 

 

Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn 

wir über den Betrag verfügen können. Im 
Falle von Schecks gilt die Zahlung erst als 
erfolgt, wenn der Scheck eingelöst wird. 
Diskontspesen sowie bankübliche Neben-
kosten sind vom Besteller zu tragen. Die 
Zahlung mit Wechseln wird nicht akzep-
tiert. 

 

Gerät der Besteller in Verzug, so sind wir 

berechtigt, von dem betreffenden Zeit-
punkt an Zinsen in Höhe des von den Ge-
schäftsbanken berechneten Zinssatzes für 
offene Kontokorrentkredite zuzüglich der 
gesetzlichen Umsatzsteuer zu berechnen, 
mindestens jedoch 

1 % für jeden angefangenen Kalendermo-
nat. Zinsen sind niedriger anzusetzen, 
wenn der Besteller eine geringere Belas-
tung nachweist. 

 

Wenn uns Umstände bekannt werden, wel-
che die Kreditwürdigkeit des Bestellers in 
Frage stellen, insbesondere er einen 
Scheck nicht einlöst oder seine Zahlungen 
einstellt, oder wenn uns andere Umstände 
bekannt werden, welche die Kreditwürdig-
keit des Bestellers in Frage stellen, so sind 
wir berechtigt, die gesamte Restschuld fäl-
lig zu stellen, auch wenn wir Schecks ange-
nommen haben. Wir sind in diesem Falle 
außerdem berechtigt, Vorauszahlungen 

oder Sicherheitsleistungen zu verlangen. 

 

Der Besteller ist zur Aufrechnung, Zurück-
behaltung oder Minderung, auch wenn 
Mängelrügen oder Gegenansprüche gel-
tend gemacht werden, nur berechtigt, 
wenn die Gegenansprüche rechtskräftig 

festgestellt worden oder unstreitig sind. 
Zur Zurückbehaltung ist der 

Besteller jedoch auch wegen Gegenansprü-
chen aus demselben Vertragsverhältnis be-
rechtigt. 

 

5. Liefer- und Leistungszeit 

Unsere Lieferungen erfolgen unfrei und 
ausschließlich Verpackung auf Rechnung 
und Gefahr des Bestellers ab unserem 
Werk Willstätt. Von uns verauslagte Trans-
port und Transportnebenkosten werden in 
Rechnung gestellt. Liefertermine gelten als 
unverbindlich, es sei denn, ihre Verbind-
lichkeit ist schriftlich vereinbart worden. 

 

Lieferverzögerungen aufgrund höherer Ge-
walt und aufgrund von Ereignissen, die uns 

die Lieferung wesentlich erschweren oder 

unmöglich machen – hierzu gehören insbe-
sondere Streik, Aussperrung, behördliche 

Anordnungen usw., auch wenn sie bei un-
seren Lieferanten oder deren Unterliefe-
ranten eintreten –, haben wir auch bei ver-
bindlich vereinbarten Fristen und Termin 
nicht zu vertreten. Sie berechtigen uns, die 
Lieferung um die Dauer der Behinderung 
zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit 
hinauszuschieben oder von der Verpflich-
tung zur vollständigen Auftragserfüllung 
zurückzutreten.  

 

Wenn die Behinderung länger als zwei Mo-
nate dauert, ist der Besteller nach ange-
messener Nachfristsetzung berechtigt, hin-
sichtlich des noch nicht erfüllten Teils vom 
Vertrag zurückzutreten. 

Verlängert sich die Lieferzeit oder werden 
wir von unseren Verpflichtungen frei, so 
kann der Besteller hieraus keine Schadens-
ersatzansprüche herleiten. Auf die genann-
ten Umstände können wir uns nur berufen, 

wenn wir den Besteller unverzüglich be-
nachrichtigt haben. 

 

Sofern wir die Nichteinhaltung verbindlich 

zugesagter Fristen und Termine zu vertre-
ten haben oder uns in Verzug befinden, hat 
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der Besteller Anspruch auf eine Verzugs-
entschädigung in Höhe von einem halben 
Prozent für jede vollendete Woche des Ver-
zuges, insgesamt jedoch höchstens bis zu  

5 % des Rechnungswertes der vom Verzug 
betroffenen Lieferungen und Leistungen. 
Darüber hinausgehende Ansprüche sind 
ausgeschlossen, es sei denn, der Verzug be-
ruht auf unserer groben Fahrlässigkeit. 

 

Wir sind zu Teillieferungen und Teilleistun-
gen jederzeit berechtigt. 

 

6. Gewährleistung 

Wir gewährleisten, dass unsere Arbeiten 
frei von Sach- und Rechtsmängeln sind. 

 

Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr. 

 

Die Gewährleistungsfrist beginnt mit dem 

Lieferdatum. 

 

Der Besteller hat die Ware unverzüglich 
nach Ablieferung durch uns zu untersuchen 
und, wenn sich ein Mangel zeigt, uns un-
verzüglich Anzeige zu machen. Unterlässt 
der Besteller die Anzeige, so gilt die Ware 
als genehmigt, es sei denn, dass es sich um 
einen Mangel handelt, der bei der Untersu-
chung nicht erkennbar war. Mängel, die 
auch bei sorgfältiger Prüfung innerhalb die-
ser Frist nicht entdeckt werden können und 
sich später zeigen, müssen unverzüglich 
nach der Entdeckung angezeigt werden; 
andernfalls gilt die Ware auch in Ansehung 
dieses Mangels als genehmigt. 

 

Werden Änderungen an den Waren vorge-
nommen, so entfällt jede Gewährleistung, 

wenn der Besteller eine entsprechende 
substantiierte Behauptung, dass erst einer 
dieser Umstände den Mangel herbeige-
führt hat, nicht widerlegt. 

 

Soweit ein von uns zu vertretender Mangel 
unserer Werkleistung/Oberflächenverede-
lung vorliegt und klar und deutlich nach-
weisbar ist, wird dieser nach Absprache 

und Klärung von Details durch kostenlose 
Nacherfüllung behoben. Hierzu ist eine an-
gemessene Frist zu gewähren. Sofern die 
Kosten der Hin- und Rückfracht von uns ge-
tragen werden, bestimmen wir die Art der 
Verpackung und den Transport. Schlägt die 
Nacherfüllung nach angemessener Frist 
fehl, kann der Besteller nach seiner Wahl 
Herabsetzung der Vergütung oder Rück-
gängigmachung des Vertrages verlangen. 

 

Eine Haftung für eine gewöhnliche Abnut-
zung ist ausgeschlossen. 

 

Die Ware muss grundsätzlich und immer 
für die Beschichtung geeignet und entspre-
chend Beschichtungsgerecht konstruiert 
sein (korrekte Aufhängemöglichkeiten ha-
ben, nicht schöpfend sein und bis 220°C 
hitzefest sein). Richtlinien gemäß DIN EN 
ISO 12944, DIN EN ISO 55633 und DIN EN 
ISO 13438, ansonsten die anerkannten Re-
geln der Technik. 

 

Die Vorbereitung von Schweißnähten, Kan-
ten und anderen Flächen mit Oberflächen-
unregelmäßigkeiten nach  

DIN EN ISO 8501-3 im geforderten Vorbe-
reitungsgrad setzen wir bauseits voraus. 
Dies umfasst insbesondere: das Entfernen 
von Schweißspritzern, Schlacke, das Bre-
chen oder Abrunden der Kanten sowie das 
Entgraten von Bohrlöchern, das Abschlei-
fen von Aufhärtungszonen an Brenn-
schnittkanten sowie deren Begradigung so-
wie ggf. das Verschleifen von Schweißnäh-
ten. 

 

Für die Beschichtung auf Edelstahl und Alu-
minium kann keine Gewährleistung über-
nommen werden. Bei verzinkter Ware wird 

aufgrund des von uns nicht beeinflussba-
ren Untergrundes die Gewährleistung ab-
gelehnt, insbesondere Ausgasung, Haf-
tungsstörungen und raue Oberfläche kön-
nen nicht als Reklamation anerkannt wer-
den. Zunderschichten, Laserkanten und 
Oxidschichten 
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sind kein optimaler Haftgrund und sind 
durch den Besteller durch geeignete Maß-
nahmen zu entfernen. Eine Hinweispflicht 
unsererseits besteht nicht.  

 

Bei Oberflächenstörungen durch Silikon 
und Markierungsrückstände durch Farb-
stifte, Edding oder Wachsstifte kann keine 
Haftung übernommen werden. 

 

Die Verarbeitung erfolgt laut Angebot; wir 
haben keine Möglichkeit zur Auswahl der 
zur Verfügung gestellten Materialien. 

 

Bei Anlieferung von schlechtem oder vor-
korrodiertem Material kann ebenfalls 
keine Gewährleistung übernommen wer-
den. Für etwaige bei der Bearbeitung ent-
standenen Ausschuss oder Formverände-
rung aufgrund des Einbrennvorgangs, Risse 
oder dergleichen, ferner für eventuelle Be-
einträchtigungen der Maß- oder Pass-
genauigkeit beweglicher Teile, können wir 
keine Gewährleistung übernehmen. 

 

Sollten im Vorfeld durch uns oder unsere 
Partnerfirmen Sand bzw. Glasperlenstrahl-
arbeiten ausgeführt werden, so müssen Sie 
wissen, dass es bei diesen Arbeiten Einwir-
kungen geben kann. Alleine schon durch 
die Wärmeeinwirkung kann es zu Oberflä-
chenverformungen kommen, genauso 
durch die abrasive Kraft des Strahlmittels. 
Trotz größter Vorsicht und langjähriger Er-
fahrung können wir Ihnen nicht garantie-
ren, ob Ihre Bauteile die ursprüngliche 
Form/Funktion nach dem Strahlen noch 
haben. 

 

Wir weisen darauf hin, dass neben den be-
schriebenen Einwirkungen zum Teil erheb-
liche Sand- und Staubablagerungen an den 
Strahlobjekten sowie an den angrenzenden 
Anlageteilen oder Bausubstanzen auftre-
ten können. Die Beseitigung von Einwir-
kungen, Sand- und Staubablagerungen, die 
nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit 
der Firma Neumaier Pulverbeschichtung 

GmbH oder unseren zuverlässigen Partner-
firmen beruhen, wird nicht von uns oder 
auf unsere Kosten vorgenommen, sondern 
ist Sache des Auftraggebers. Wir haften 
nicht für Funktion, Lauffähigkeit, Verzug, 
Maßgenauigkeiten, Rautiefe sowie Beein-
trächtigungen an den Anbauten/Gebäuden 
durch Sand- und Staubablagerungen. 

 

Für die Lichtbeständigkeit von Farbtönen 

wird keine Gewährleistung übernommen. 
Es können lediglich die Lichtechtheitswerte 
der Farbwerke angegeben werden, die bei 
Einhaltung aller notwendigen Bedingungen 
erzielt werden. Geringe Farbabweichun-
gen, auch bei Eigentönungen, sind zulässig 
und mindern nicht die Gebrauchstauglich-
keit der Waren. 

 

Schäden, welche auf mechanische, chemi-
sche oder thermische Einwirkung infolge 
von Transport und Lagerung auf der Bau-
stelle zurückzuführen sind, sind von unse-
rer Gewährleistung ausgenommen. Da es 
für uns nicht möglich ist, die Leistung wäh-
rend des Transportes durch den AG mit 
vertretbarem Aufwand zu schützen, gilt die 
Werkleistung jeder Lieferung spätestens 
nach Verladung in unserem Werk als be-
schädigungsfrei abgenommen. Die Teilleis-
tung und die Komplettleistung können je-
derzeit nach Anmeldung vom AG vor Ort in 
Augenschein genommen werden. 

 

Wir weisen auch darauf hin, dass abhängig 
vom Beschichtungsstoff, Applikationsver-
fahren und Farbton, insbesondere jedoch 
bei Eisenglimmer- oder Alupigmentierung 
Ausbesserungen sichtbar bleiben können. 
Derartige optische Abweichungen stellen 
keinen Mangel bezüglich des Korrosions-
schutzes dar. 

 

Die Gewährleistungsansprüche stehen nur 

dem Besteller zu und sind nicht abtretbar. 

 

Die vorstehenden Absätze enthalten ab-
schließend die Gewährleistung für die von 
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uns vorgenommenen Lohnarbeiten und 
schließen sonstige Gewährleistungsan-
sprüche jeglicher Art aus. Dies gilt nicht, 
wenn wir den Mangel arglistig verschwie-
gen oder eine Garantie für die Beschaffen-
heit der Lohnarbeiten übernommen 

haben. 

 

7. Eigentumsvorbehalt 

Der Besteller erkennt an, dass wir durch die 

von uns vorgenommene Bearbeitung der 
Waren des Bestellers gemäß § 950 Abs. 1 
BGB deren Eigentümer werden. Die Ware 
bleibt unser Eigentum bis zur vollständigen 
Zahlung des Werklohnes sowie aller Forde-
rungen, die uns aus jedem Rechtsgrund ge-
gen den Besteller jetzt oder künftig zu-
stehen. Bei laufender Rechnung gilt das 
vorbehaltene Eigentum als Sicherung für 
unsere Saldoforderung. 

 

Übersteigt der Wert der uns gegebenen Si-
cherheiten unsere Forderungen gegen den 

Besteller, werden wir diese nach unserer 

Wahl freigeben, soweit ihr Wert die Forde-
rungen nachhaltig um mehr als 20 % über-
steigt. 

 

Verarbeitung oder Umbildung der Ware 
durch den Besteller erfolgen stets für uns 
als Hersteller, jedoch ohne Verpflichtung 
für uns. Erlischt unser (Mit-)Eigentum 
durch Verbindung, so wird bereits jetzt ver-
einbart, dass das (Mit-)Eigentum des Be-
stellers an der einheitlichen Sache wertan-
teilsmäßig (Rechnungswert) auf uns über-
geht. Der Besteller verwahrt unser (Mit-)Ei-
gentum unentgeltlich. Ware, an die uns 
(Mit-)Eigentum zusteht, wird im folgenden 
als Vorbehaltsware bezeichnet. 

 

Der Besteller ist berechtigt, die Vorbehalts-
ware im ordnungsgemäßen Geschäftsver-
kehr zu verarbeiten und zu veräußern, so-
lange er nicht in Verzug ist. Verpfändungen 
oder Sicherungsübereignungen sind unzu-
lässig.  

 

Die aus dem Weiterverkauf oder einem 
sonstigen Rechtsgrund (Versicherung, un-
erlaubte Handlung) bezüglich der Vorbe-
haltsware entstehenden Forderungen (ein-
schließlich sämtlicher Saldoforderungen 
aus Kontokorrent) tritt der Besteller bereits 
jetzt sicherungshalber in vollem Umfang an 
uns ab. Auf unser Verlangen ist der Bestel-
ler verpflichtet, die Abtretung den Unter-
bestellern bekannt zu geben und uns die 
zur Geltendmachung unserer Rechte erfor-
derlichen Auskünfte zu geben und die Un-
terlagen auszuhändigen. Bei Zugriffen Drit-
ter auf die Vorbehaltsware wird der Bestel-
ler auf unser Eigentum hinweisen und uns 
unverzüglich benachrichtigen. Der Bestel-
ler hat die Kosten für die Beseitigung der 
Zwangsmaßnahmen zu tragen.  

 

Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestel-
lers – insbesondere Zahlungsverzug – sind 
wir berechtigt, die Vorbehaltsware zurück-
zunehmen oder gegebenenfalls Abtretung 
der Herausgabeansprüche des Bestellers 
gegen Dritte zu verlangen. In der Zurück-
nahme sowie in der Pfändung der Vorbe-
haltsware durch uns, liegt kein Rücktritt 
vom Vertrag vor.  

 

8. FROSIO Inspektion 

Führen wir für Sie Dienstleistungen im Be-
reich Inspektion/ Gutachten aus, gilt wie 
folgt: 

Grundlage ist der mit dem Auftraggeber ge-
schlossenen Vertrag über Prüf/Labor-
dienstleistungen. 

Prüfberichte und Prüfzeugnisse dürfen 
vom Auftraggeber nur an Dritter weiterge-
leitet werden, wenn unsere Zustimmung 
vorliegt. Es dürfen keine Änderungen jed-
weder Art vorgenommen werden. 

Sollten wir durch Dritte, aufgrund einer 
vertragswirkenden Nutzung des Prüfbe-
richtes oder einer Urkunde in Anspruch ge-
nommen werden, so verpflichtet sich der 
Auftraggeber die Firma Neumaier Pulver-
beschichtung GmbH von allen Ansprüchen 
Dritter freizustellen. 
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Das Gleicht gilt für alle Fälle in denen die 
Firma Neumaier Pulverbeschichtung GmbH 
durch irreführenden Werbeaussagen oder 
Falschinformationen des Auftraggebers in 
Anspruch genommen wird. 

Auf die Abnahmefiktion, nach der das Gut-
achten/Prüfung/Resultat als abgenommen 
gilt, wenn der Auftraggeber nicht binnen 
14 Tage nach Erhalt des Gutachtens/Prüf-
bericht die Abnahme erklärt und er in der 
Zwischenzeit auch keine wesentliche Män-
gel an uns mitgeteilt hat, wird ausdrücklich 
hingewiesen. Die Abnahme erfolgt auch 
dadurch, dass der Auftraggeber das Gut-
achten/Prüfbericht in Gebrauch nimmt, 
ohne die Abnahme ausdrücklich auszu-
schließen 

 

9. Haftungsbeschränkung 

Schadensersatzansprüche aus der Verlet-
zung einer sonstigen Pflicht im Sinne des 

§ 241 Abs. 2 BGB in Verbindung mit 

§ 311 Abs. 1-3 BGB und aus unerlaubter 

Handlung sind sowohl gegen uns als auch 

unsere Erfüllungs- bzw. Verrichtungsgehil-
fen ausgeschlossen, soweit nicht vorsätzli-
ches oder grob fahrlässiges Handeln vor-
liegt.  

 

Der vorbezeichnete Haftungsausschluss 
gilt auch für Schadensersatzansprüche we-
gen Nichterfüllung, allerdings nur insoweit, 
als der Ersatz von mittelbaren oder Man-
gelfolgeschäden verlangt wird, es sei denn, 
die Haftung beruht auf einer von uns gege-
benen Garantie für die Beschaffenheit der 
Lohnarbeiten, die den Besteller gegen das 
Risiko von solchen Schäden absichern soll. 

 

Jede Haftung ist auf den bei Vertrags-
schluss vernünftigerweise vorhersehbaren 
Schaden begrenzt, soweit nicht vorsätzli-
ches oder grob fahrlässiges Handeln vor-
liegt. 

 

Die Haftung begrenzt sich auf den Auftrags-
wert. 

 

Weitergehender Schadensersatz, gleich 
aus welchem Rechtsgrund entstanden, ist 
ausgeschlossen. 
 
10. Erfüllungsort, Gerichtsstand und an-
wendbares Recht 
Erfüllungsort für Lieferung oder Zahlung ist 
Willstätt. 
 
Gerichtsstand für alle aus dem Vertragsver-
hältnis unmittelbar und mittelbar sich er-
gebenden Streitigkeiten ist für beide Teile 
Offenburg. 
Wir sind jedoch berechtigt, den Besteller 
an jedem anderen begründeten Gerichts-
stand zu verklagen. 
 
Für unsere Geschäftsbeziehungen gilt aus-
schließlich das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland. 
 
11. Teilnichtigkeit/ Salvatorische Klausel 
Sollte eine der vorgenannten Vereinbarun-
gen oder Paragraphen nichtig sein oder 
werden oder aus einem anderen Grund 
nicht anwendbar sein, so soll insoweit eine 
Regelung gelten, die im Rahmen des recht-
lich möglichen dem am nächsten kommt, 
was wir gewollt haben oder redlicherweise 
gewollt hätten. 
 
12. Datenspeicherung 
 
Mit Entstehen der Geschäftsverbindung er-
folgt unsererseits Datenspeicherung im 
Sinne 
des Bundesdatenschutzgesetzes. 

Willstätt, 06.07.2022 
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